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Anhang 1 
 

Bestimmungen zur Durchführung von DMSB-anerkannten 
Lizenzlehrgängen Straßenrennsport 

Stand: 02/2021 

 
 

Anforderungen an DMSB-anerkannte Fahrerlehrgangs-Anbieter 
 
Folgende Kriterien müssen von Lehrgangsanbietern erfüllt werden: 

- Mehrjährige Erfahrung bei der Durchführung von Lizenzlehrgängen/Renntrainings mit 
Theorie und Praxis 

- Durchführung der Lizenzlehrgänge/Renntrainings auf DMSB-genehmigten Strecken 
(min. 3 verschiedene Strecken) 

- Die Sicherheitsanforderungen der DMSB-genehmigten Strecken zur Durchführung von 
Lizenzlehrgängen sind zu gewährleisten 

- Der Lehrgangs-Anbieter muss ein überregionales Angebot gewährleisten können 
- Der Lehrgangs-Anbieter muss über mindestens 3 aktuell DMSB-lizenzierte Instruktoren 

verfügen (ab 2022: 1x mindestens A-, 2x mindestens B-Lizenz) 
- Der Lehrgangs-Anbieter muss die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (z.B. DSGVO) 

sicherstellen 
 
 
 
Anforderungen an Instruktoren 
 
Für bei Lehrgangs-Anbietern eingesetzte Instruktoren müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

- Ab 2022: Besitz einer DMSB-Instruktor-Lizenz Straßensport  
- Lizenzfahrer im Straßenrennsport - mind. A-Lizenz aktuell bzw. ehemals 
- mehrjährige Erfahrung als Instruktor von Fahrertrainings bzw. Lizenzlehrgängen 
- Erfahrung aus aktiver Teilnahme als Fahrer an internationalen Motorradrennen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


